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Im Fokus

Vor zehn Jahren wurden Zuwanderung 
und Integration in Deutschland erst-
mals in einem Gesetz geregelt. Nach 
langwierigen politischen Verhandlun-
gen trat am 1. Januar 2005 das „Gesetz 
zur Steuerung und Begrenzung der Zu-
wanderung und zur Regelung des Auf-
enthalts und der Integration von Uni-
onsbürgern und Ausländern“ (Zuwan-
derungsgesetz) in Kraft. Ab 2007 folg-
ten weitere Ergänzungen. So wurden 
relevante EU-Richtlinien wie die Dub-
lin-II-Verordnung, die Qualifikations-
richtlinie, die Forscherrichtlinie und die 
Richtlinie zur Blue Card umgesetzt. 
Derzeit bestimmen die Debatte um Zu-
wanderung nach Deutschland und die 
damit einhergehende Gesetzgebung er-
neut die politische Agenda. 

/// Einführung

Aufgrund von demographischem 
Wandel und Fachkräftemangel ist 
Deutschland zunehmend auf Einwande-
rung angewiesen. Experten aus Wissen-
schaft, Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft widmen sich daher erneut folgen-
den Kernfragen: 

Wie kann man Zuwanderung vor-
ausschauend steuern? Wie kann man 
dem demographischen Wandel Rech-
nung tragen und dabei den Steuerungs- 
und Entwicklungsgedanken nicht außer 
Acht lassen? Welche Rolle spielt eine 
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Deutschland braucht die qualifizierte 
Zuwanderung.



	 462 // PoLITISCHE STUDIEN 	 13

offenere Willkommenskultur für quali-
fizierte Einwanderung? Wie gelingt er-
folgreiche Integration? 

Auch die bestehenden Rechtsgrund-
lagen werden in diesem Zusammenhang 
wieder infrage gestellt: Sind die aktuel-
len Regelungen zu kompliziert, zu un-
übersichtlich und erschweren qualifi-
zierte Einwanderung? Brauchen wir ein 
„Einwanderungsgesetz“? Kann das ka-
nadische Modell als Vorbild für ein 
deutsches Einwanderungsgesetz die-
nen? Wie könnte ein solches aussehen 
und was soll es bringen? Wen beträfe ein 
Einwanderungsgesetz? 

Anknüpfend an die letzte Frage wird 
rasch deutlich, dass aufgrund bereits 
bestehender verfassungs- und europa-
rechtlicher Regelungen ein neues Ge-

setz nur einen geringen Teil der Zuwan-
derer beträfe, nämlich in erster Linie 
Staatsangehörige aus Nicht-EU-Län-
dern, die wegen einer Erwerbstätigkeit 
nach Deutschland kommen. Betrachtet 
man vor diesem Hintergrund das Migra-
tionsgeschehen des Jahres 2014, so  
zeigt sich Folgendes: Laut Ausländer-
zentralregister (AZR) sind im Jahr 2014 
insgesamt 1.149.045 ausländische 
Staatsangehörige nach Deutschland zu-
gewandert und 472.315 abgewandert. 
Unter den 2014 zugewanderten Perso-
nen befanden sich 630.243 EU-Bürger 
(ohne Deutsche) und 518.802 Staatsan-
gehörige aus Nicht-EU-Ländern, soge-
nannten Drittstaaten. Damit beträgt 
der Anteil der EU-Bürger an der Zu-
wanderung 55 %, derjenige der Staats-
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angehörigen aus Drittstaaten 45 %. Die 
Fortzüge unterteilen sich in die Abwan-
derung von 290.934 Unionsbürgern 
(62 %) und 181.381 Drittstaatsangehö-
rigen (38 %). Der Gesamtwanderungs-
saldo lag im Jahr 2014 damit bei 
+676.730 (Drittstaatsangehörige: 
+337.421 / EU-Bürger: +339.309). Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich die Net-
tozuwanderung um mehr als +30 % er-
höht, für 2015 ist ein weiterer Anstieg 
zu erwarten.

Differenziert man die Zuzüge von 
Drittstaatsangehörigen (518.802) im 
Jahre 2014 nach ausgewählten Aufent-
haltszwecken, so zeigt sich folgendes 
Bild: 12 % zogen aus familiären Grün-
den nach Deutschland, 11% kamen zur 

Ausbildung1, 7 % erhielten eine Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit, 9 % wurde eine Aufenthaltser-
laubnis aus humanitären Gründen er-
teilt, 23 % erhielten eine Aufenthaltsge-
stattung und 6 % eine Duldung.

Ein Einwanderungsgesetz hätte 
2014 somit in erster Linie die 37.300 
Drittstaatsangehörigen, die zu Erwerbs-
zwecken nach Deutschland kamen, 
betroffen. Ihr Anteil an allen nach 
Deutschland zugewanderten ausländi-
schen Staatsangehörigen betrug 2014 
etwa 3 %.

Die Forderung nach einem Einwan-
derungsgesetz auf rein rechtliche As-
pekte zu beschränken, würde jedoch zu 
kurz greifen. Den Akteuren geht es viel-
mehr um eine symbolische Zeichenset-
zung: Deutschland würde sich mit ei-
nem Einwanderungsgesetz stärker und 
überzeugender als Einwanderungsland 
im Kampf um die „besten Köpfe“ positi-
onieren.

Um sich den komplexen Herausfor-
derungen im Bereich Migration stellen 
zu können, ist ein multiperspektivi-
scher, interdisziplinärer und offener 
Diskurs unabdingbar. Vor diesem Hin-
tergrund veranstaltete die Akademie für 
Politik und Zeitgeschehen der Hanns-
Seidel-Stiftung am 15. April 2015 im 
Konferenzzentrum München eine Fach-
tagung mit dem Titel „Zehn Jahre Zu-
wanderungsgesetz – Brauchen wir ein 
Einwanderungsgesetz?“. Die Experten 
der Tagung analysieren im Folgenden 
die politisch-sozialen Herausforderun-
gen und rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten im Bereich Migration. 

Im ersten Beitrag macht Kay 
Hailbronner deutlich, dass der Rege-
lungsbedarf und die Regelungsspielräu-
me des Gesetzgebers überschätzt wer-
den. Aufgrund verfassungs- und euro-
parechtlicher Rahmenbedingungen ist 
der überwiegende Teil der Einwande-
rung nach Deutschland keiner Steue-
rung zugänglich. Die Einführung eines 
„Einwanderungsgesetzes“ hat somit 
eher symbolischen als sachlich-inhaltli-
chen Wert. 

Stefan Luft zeigt auf, welche mitun-
ter negativen Folgen Arbeitsmigration 
für die Herkunfts- und Zielländer wie 
auch für die Zuwanderer und Einheimi-
schen haben kann. Er verweist darauf, 
dass Menschen zu einem erheblichen 
Teil aus politischen und wirtschaftli-

10 Jahre nach Einführung des Zu-
wanderungsgesetzes bestimmt die 
DEBATTE um den Zuzug nach Deutsch-
land erneut die politische Agenda.
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chen Zwängen heraus abwandern müs-
sen und Migration somit nicht grund-
sätzlich etwas Positives bedeutet. 

Stephan Mayer unterstreicht, dass es 
einer neuen Gesetzesgrundlage nicht 
bedarf, allenfalls punktueller rechtli-
cher Änderungen und einer besseren 
Kommunikation der Inhalte nach au-
ßen. Er sieht vor allem die Wirtschaft in 
der Pflicht, aktiver um qualifizierte Zu-
wanderer zu werben. Er fordert, das in-
ländische Arbeitskräftepotenzial besser 
auszuschöpfen und der Abwanderung 
von Fachkräften entgegenzuwirken. 

Serap Güler spricht sich für ein Ein-
wanderungsgesetz aus, stellt jedoch 
klar, dass es ihr dabei nicht um eine 
neue Gesetzesgrundlage, sondern viel-
mehr um Symbolpolitik und Zuwande-
rungsmarketing geht. Sie bemängelt die 
Unübersichtlichkeit, Intransparenz und 
den Umfang des bestehenden Zuwande-
rungsgesetzes sowie seinen abschre-
ckenden Titel. 

Am Ende des Themenschwerpunkts 
folgt ein Thesenpapier von Herbert Brü-
cker, worin er aufzeigt, dass Deutsch-
land mittelfristig sehr viel mehr Zuwan-
derung aus Drittstaaten bräuchte, um 
dem Rückgang der Zuwanderung aus 
der EU und damit dem Rückgang des 
Erwerbspersonenpotenzials entgegen zu 
wirken. Hierfür wäre eine stärkere Öff-
nung des Arbeitsmarktes für Zuwande-
rer, insbesondere für Hochschulabsol-
venten und Personen mit berufsqualifi-
zierenden Abschlüssen, aus Drittstaaten 
notwendig. 

Die Beiträge der Experten zeigen, 
dass es bei der aktuellen politischen De-
batte zum Thema „Brauchen wir ein 
Einwanderungsgesetz?“ nicht in erster 
Linie um eine neue Gesetzesgrundlage, 
sondern um ein strategisches Zuwande-
rungsmarketing und eine offenere Will-

kommenskultur für qualifizierte Ein-
wanderer aus Drittstaaten geht. 

Die demographische Entwicklung in 
Deutschland und der anhaltende Migra-
tionsdruck dürften die Arbeit an einer 
kohärenten und transparenten migrati-
onspolitischen Gesamtstrategie be-
schleunigen. Diese müsste der außen- 
und entwicklungspolitischen Dimensi-
on des Themas ebenso gerecht werden, 
wie einen Ausgleich zwischen Zuwan-
derungsdruck und Zuwanderungsbe-
darf zu finden. Hierfür müsste sie auf 
nationaler und regionaler Ebene als eine 
politische Querschnittsaufgabe ange-
gangen werden.  ///
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Anmerkungen
  1 �9 % der Drittstaatsangehörigen kamen 2014 zum 

Studium nach Deutschland, 2 % für Sprachkurse, 
Schulbesuche und sonstige Ausbildungen.

  2 �Sonstige Gründe: 32 %.


